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M IS. Samstag den 10. Astril

AbonnemcntspreiS.
Bei allen Postbureaux
franco durch die ganze

Schweiz:
Halbjahr!: Fr. 2. 90.
Vierteljahr!, Fr. l.6S.

In Solotburn bei
der Expedition:

Halbjährl. Fr. 2. St).
Vierteljahr!. Fr, l.2ü.

Schweizerische

Mrrhen-Zeitlma.
Herausgegeben von einer bntb»Heben GesseHänst.

EinrückungSgebühr,
!l> Cts. die Petitzeile,

bei Wiederholung
7 Cts.

Erscheint jeden
Samstag

in acht oder zehn
Quartsetten,

Briefe U.Gelder franco

RWU«W-IM? ^

(ÜW Pins IX.

fer Jnbeltag nnscrs hl. Va-

ters Piu s IX. ist zum In-
beltag der gesummten
katholischen Well

geworden! Schon manche Päpste haben

ihr fünfzigjähriges Priesterfest gefeiert,

aber noch nie, selbst nicht in den

kirchlich gesinnten Jahrhunder-
ten hat sich bei diesem Festanlaß eine

solche astgemeine Theilnahme und Sym-

palhie durch alle Schichten der gesamm-

ten katholischen Geistlichkeit für das Ober-

Haupt der Kirche kundgegeben, Das in

Rom bei der Thronbesteigung Pius IX.
angestimmte italienische Lviva Oio

Aono ist heute zu einem k a t h o l i-

schen LVIVä ?I0 X0X0 für die

ganze Welt geworden.

Auch die Schweiz hat in würdiger

Weise in den Jubelruf mit eingestimmt.

Auf Anordnung der H o ch w st. B i-

schüfe seiern am Sonntag den
11. April alle Pfarrkirchen durch

Gottesdienste, Gebete, 1°e veum lau-
âamus etc. das Jubiläum des heiligen

Vaters. Neben dieser offiziellen
Feier hat sich die Sympathie für Pius
kX. „och auf eine nicht-offizielle, frei-
thätige Weise kundgethan.

Durch freiwillige, selbsteigene Ent-
Schließung, ohne irgendwelche Auffordc-

rung von Seite ihrer kirchlichen Obern,

auf die einfache Einladung deS Piusvereins
haben über 800, sage 800 Geistliche

versprochen, am 10. oder 11. ds. das h l.

Meßopfer für d e n I u b e l p r i e-

st e r darzubringen und haben dieses ihr
Versprechen in persönlich verfaßten, auto

graphischen Briefen dem hl. Vater aus-

gedrückt; in ähnlicher Weise hat eine

große Zahl L a y en aus allen Kantonen

die Verrichtung guter Werke
angelobet und dem hl. Vater schriftlich

zum Freudenfest kundgethan. — Alle

diese Briefe sind in ein elegantes Album

zusammengebunden, in Begleit eines Pe-

terspfennigs, am 4. ds. durch Vermitt-

lung des apostolischen Nnntius nach Rom

abgegangen und werden rechtzeitig dem

I u b e l p r i e st e r unterbreitet werden.

Das Album führt den Titel:
?I0 IX. LRL8LI1LR0
HIIIXOOXOLXXRI0 XL OLL-
LIOI8 LI LXIOI8 OLLX^X
VOIX. Das Haupttitelblatt ist mit

hoher Kunst illustrirt und symbolisirt die

Einsetzung des allerheiligsten Altarssakra-

ments und die Gründung der Kirche auf

den Felsen Pctri in Vignetten mit arti-

stischen Randverzierungen. Hierauf fol-

gen als I. Abtheilung die V01X
OLLLIOOLOU in den drei Unter-

Abtheilungen ox Helvetia xerma-
nie«. et rb-etie», L. ex Lelvvtia Zal-

lies, E. ex Helvetia italics; und dann
als II. Abtheilung die V0?X
I-X1OOLII2I. Auch die Unter-Titel
sind artistisch ausgeführt, sehr viele Vo-
tiv-Briefe mit Handzeichnungen, Bilder
(zumal der betreffenden Kirchen und

Gotteshäuser) w. illustrirt; das ganze
Album bildet in Inhalt und Form mit
seinen poetischen und prosaischen Sprü-
chen in lateinischer, deutscher, fran-
zösischer, italienischer und romanischer

Sprache ein getreues Bild der schwer»

zerische» Originalität, welches
dem Herzen unsers geliebten hl. Vaters

Pius IX. Freude und dessen Söhnen
im schweizerischen Vaterland Ehre zu

machen verspricht. *)
Mit Vergnügen werden wir Auszüge

aus unserm Sekundiz-Album in der ,Kir-
chenzeitung' mittheilen; aber cs ist un-
möglich, aus all' dem Schönen, welches

Bischöfe, Prälaten, Aebtc, Dom- und

Chorherren, neben Vikaren, Dorskaplänen
und Seminaristen zc. in diesem Album
ausgesprochen, eine Auswahl zu treffen.
Wir müssen uns daraus beschränken, mit
folgendem Gedichte zu schließen:

*) Einband und Illustrationen wurden durch

HH. Gebr. K. und N. Benziger, Typo-
graphen des Päpstlichen Stuhls in Einsiedeln
tilâ Kekundiì-Kesckenk für Ntu6 IX. aeltekert.

e
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.«H Schweizerischer Festgruß aus dm U. April l869.

Fleuch hin, mein Lied, zum fernen Lande,

Ihr schnellen Lüfte tragt es fort!
Tragt's nach des Südens soun'gem Strande

Ihr blauen Wogen von dem Nord!

Gesell' dich zu den Liedern allen,
Die fern aus Osten, Nord und West

Im Jubelchor dort wiederhallen

Heut an hcil'gcn Vatrr's frohem Fest.

Sag' Ihm, der Menschen wahrem Meister,
s Wie auch der Helvetier Land
î Ihn grüßt, den Lenker großer Geister,
î In Lieb' und Dank Ihm zugewandt.

Bring' Ihm unserer altergraucn

In Eis erstarrter Alpen Huldigung,
Denn zu dem Größern Felsen schauen

Die Niesen mit Bewunderung.

Wohl sahen sie vorüber schweben

Der Jahre Reihen ohne End';
Doch ihren Ruhm wird überleben,

Pius, der Große wird genrnnt! *)

Dem Sekundiz-Aibum von I. L. B u h olz er, Pfarrer in Aesch, Kt. Baselland, mitgetheilt.

l-itter«! eonAràlàrill; Ilvvemlikisi-

morm» Ilelvetilv Npjzeoporiim
kicl

vowmumIX.
pro

Lest»
ftis 11. Xpriiis I86S.^)

Lestissime Dster!
Dti eorts sà nos Isms pertulit, in

proximo est àies Destituftini lum,
imprimis exoptsts se memorsbilis,

quippo qum, plenum suseepti a le
Lseerftotii ecvptmque suAUSlm tun-
etionis sserikesnfti, somismeulum keli-

eiter eomplvturs est: unfte et illsm

qus psr est svlewnilste eelebrsturus

esse perbiberis, et nierito quiftem;
ipss quippo vivifte in lusm reftueet

memorism, bestsm borsm, qus prime
vice sltsris Arsàus eonseenftisti se-
eeptsbilvm Deo novm Dexis bostism

oblsturus; in niemorism reftueet pnris-
simss illss ftelieiss, quibus tune ins-
brisri libi ftstum est; in memorism

reftueet solemne illuft momentum, i»

quo verborum ssersmentsliuin vi Dum

e ecelo super sltsre ftevoessti, eujus

in terris sliqusnfto Viesrius luturus

eras; reftueet lonAsm omnium Lsero-

rum seriem, «zum sb ills ftie per

quinquâAints snnorum fteeursum obtu-
listi Deo in sftorem susvitstis.

Llit iAitur fties, ftiei illius qusftrs-

Wir veröffentlichen dieß trefflich ge-

schriebene Aktenstück in der Neberzeugung, daß

jeder Geistliche und selbst der klassisch gebil-
dete Laje mit Vergnügen von einem so ge-

haltvollen Documente Kenntniß nehmen wird.

Zies novies snniverssris, pio le
Lsnetissime lester, vore fties exults-
tionis in Domino: siquiftem memo-
rism revoesdit feeeunftvrum mirsbi-
lillm, qum snte semismerftum et

fteinceps immeims Dei Donitss le
expcriri loeit. Verum erit ipss quo-
que fties summru jubilstionis pro
eunotis Dbristi üftelibus; Imtitis nsm-
que pstris est Imtitis liliorum, qui
boe ssltem nomine non inàiAni exi-
stunt. Dt nonne le pstrem sppel-
Isnt, le qus pstrem smsnt, quâ

pstrem venersntur, qus pstrem ex-
periuntur omnes in Drbv lrmsules,
Deelesisstiei stque tifteles estboliei?
l)usre eonAsuftebunt Asuftenti libi
fte spiritusli voluptste, qusm psrst
lilii in ftulesftine sus Dens; eon-

Arstulsbitur non tsm lib!, qusm sibi

totus Drbis estbolieus fte lonAituftine
ftierum Illius, qnem Deus ftiiöeillimis
biseo se eslsmitosissimis temporibus
fteftit in ineoneussum ftomus sum

tuleimentum; Imtsbitur fte lonZmvitste
vitm DontiLeis, qui tot Arsvissimis

supremie sure suetoritstis sctibus, tot
insolitsruw solemnitstum mgAnilieeu-
tis, prsisertim sutem ftvAmsties Des-
tissimm Dei Ustri tsm bonoriLes fte-
ünitione so nuperrinis Deeumenie«!

Lynofti inftiotione Deolesism ImtiLes-

vit, qui esw sum pietstis srftore, in-
viets sus kortituftiue, eonstsntis, im-
mots in Deo evnllftentis, llrms tot
lribulstionum tolersntis slisrumque
virtutum splenftore illustrst stque
Aloriliost. Derventes iftem Drbis Ars-
tisrum sotiones sft Dum trsnsmittot,

qui suum in terris viesrium, qui
Dium Konum sfteo optsts lonAituftine
ftierum replerv ftiAnstur. ^Vstluent

ubique, Destissime Dster, pro semi-
smeulsribus primi lui Lseri solew'
niis ex omnibus terrm plsAis in /Vl-

msm Drbem eonAistulstiones plenmque
tilislis smoris, revorentim se obsequi

litterm; sssurAent unftequsque eve-

lumversus srftentissims vots se pro-
ces; resonsbit in ills ftiv prmpriwis
lkorns sntiqus et perpetus Detri Le-
ftes/ resonsbit soft et Drbis estboli-
eus universus lmtissimorum spplsu-
suum strepitu stqne multos aftkue

snnos lio Dontiliei, Dio IlkAi, Die

omnium Dstri smsntissinio, quinqus-
Avnsrio Lseerftoti, qusftrsAesiwuw
nonum primi sui Lseri snnivvrssriulu
solemniter eelebrsnti seelsmsbunt,

quis probe norunt, Ipsum tum aâ

srsm non sui solum, soft et msxime

quiftem sui populi suique AreAis uni'
verssiis, uno verbo omnium suoruw
in Dbristo tilivrum memorem es»e

kuturum.
Dorro nolunt, quis nekss esse exi'

stimsnt subsiAusti totius IlelvetiK
estboliei Dpiseopi susm quslemeun'
quo voeem in universsli isto eo»'

Arstulstiouum eonsensu ftesiftersri,

voeem, inquimus, qum sineerissimsio

quoque nostrum libi exprimst Imti'

tism, quoft le Deus boniAne kseist

viftere ftiem, in qus eum Dropketu

ReAio ftieere libi ftstur: Huift retri-
busm Domino pro omnibus qum retri'
duit midi? Dslieem sslutsris seeipisw
et nomen Domini invocsbo; in qu"
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rursus uacipiens Dulicem clivini lids-
mini?, nti eum sceepisti ante semi-

smeulum, uti »ocepisti in primo Buo

Luorv, oum oockcm spirit»? fervore,
ooàem ckosickerii sràoro so eackeru

mentis cieleotatione, et nome» Domini
in ^ratituckinis testilie tionem läuckuns

invoeadis. Vox nostra qnoque iciipsnm
Beeum inxennnsdit: ()uick retribuemus
Domino pro omnibus qum per Be

retribnit nobis uuiverskvque Deolesim?

llaiioem Domini »ceipiemus in eâ 6ie,

qusm faoiet Nidi Deus, ut nostrkv

xrstituäinis ckedituni tum Deo su-

premo bonorum iarxitori, tum Bibi
»liquatsnus vxsolvsmus. Lock vox breo

nostru enuntiet ue coulirmet insuper
tiliulis amoris, veuerutionis, ineon-
oussm uclbmsiouis obsequiiquo seusus,
lzuibus inckivs »retius Bibi, Lnuetissimo

bitter, àevinciinur, jiißiterqno âevineti
munebimus. Vox liive nostru non nostra

svlnmmoào, sock vox quoquo est uni-
versi Dleri, eui nos prmesse ubtixit; sock

vox omnium est ticieiium, qui pustornii
nostrm onriv conerecliti snnt, quorum
nos os eonstituere non Iimsitumus.

^illil bue voee mquius, qui» vere

Psteruo nos tum sinxulos qunm eol-
>eetos semper lientituelo Bus, nobis-

ffue eommissos xrexes usseetu com-
Plexu est ac eompleeti prosequitur:
ffuvtiescuuquv iieuit, sin^uiuris er^u
Nos Luie benevoleutim ur^umenlu
tlsre no» prootermisitact instuntiu
<iuot,(ii»uu non minus est soUioitucko

klelvetim quam emterurum omnium

^ecles'uirum; incle est, quack u-i ullli-
etis ejus rebus sneeurrencium semper
ptkesto foret.

Veruiniumen xrutuluri satis nobis

Non est; nck votu quoque vaque ur-
Mentis promeucka tiliulis nostrse us-

^etiouis impulsu ur^emur. ^b, ku-

^>t Dcelum! ut »»ni vita: 1'um itu

knultiplieentur, quo eelebrutis privai

j ^ui Lueri solcmnitutibus semistveu-
tribus ub» »ou minus exoptutu so-
^Mniu eeiebruiulu sueeeciunl. Dt qum-
"»m jstu? Iliius viâelieet ckiei, qui
^Kesimum quintum Bui ackeo xioriosi
^vntibeutus unuum eomplvbit; utque
^e quicken» soismuiu tsnto majore
^Un> Orbis estboiici aimmquv Drbis

exultstione loeum bubiturs sunt,
quunto rurius eornm est exempium;
tsutv majore eniH ma^nitieentia pera-
xencka forent, si clies ilia faustissima
ckurante Denerali Doneiiio iilueesesret.
Daeiat ssne Dens vptimus, Be, Dsa-
tissimv Dater, vicksrv ckies Detri et

uitrs, u quibus t«m exi^uo ckistas

intervulio! ick utique reìi^ionis estbo-
liess incremeutum, Deeiesise prosper!-
tas, Leckis Apostolic?! Alaria, suorum

jurium ejus seeuritss, ick Aranckia

quse pro totius soeietutis bumanke

tum relixios-e tum eivilis bono eoxi-
t»t, evnsiiia voluut, postulant se

exixunt.
Istu vota eo in nobis arckentivra

sunt, quock insuàitse bueusque so-
lemnitstis testes ue speetatores for-

tunuti nos fore spernre prokevret,

utpote qui Auxustse voei Dontitieis
ack Akneruiem 8z-nockum voeuntis, ut

pur est, prompt! obsequii nobis pro-
positum bsbemus.

Itu ex corcke ^ratnlantur et optunt
ckevotissimi se obsequenlissimi lilii,
qui sese oum prosllnàsitNW veneru-
tionis sensu uà LeAtitnâinis 1'um

pecies prosternunt, puternuwque I^'ns
beneâietionem pro se suisque xrexi -
bus bumiiiime eftluAitunt.

Immunität.
(Zur Abwehr zctttâufiger Angriffe),

tl. Artikel.

III. Grundsatz. „Die Geistlichen

„sind weder in Beziehung aus die all-
„gemeinen Staatspflichten und

„Lasten, noch in Beziehung auf die g e-

„meinen Civil- und Kriminalsälle
„nach göttlichem und natürlichem Gesetz

„schon an und für sich frei."
1. Wenn man ans das natürliche

Recht Rücksicht nimmt, so sind die Gcistli-
chen als Bürger und jn Beziehung auf

weltliche Handlungen und Geschäfte gleich

den übrigen Bürgern der Staatsgewalt,

insoweit es die Erreichung des Staats-

zwecks fordert, unterworfen. Deßwegen

sind die Geistlichen nicht »ur von der

Beobachtung der Staatsgesctze »ach »a-

türlicheni Recht nicht frei, sonder» sie

sind vielmehr als Bürger zu deren gc-

nauen Erfüllung verbunden. Die Prie>

sterwcihe befreit »ach natürlichem Gesetz

den Priester ebensowenig von lem der

Obrigkeit in Staatssachen schuldigen Ge-

horsam, als die Taufe den Christen von
der rechtmäßigen Gewalt seines Fürsten

entbindet, selbst wenn dieser ein Ungläubi-

g er ist.

2. Wenn man aber auf das g öttlich c

Recht Rücksicht nimmt, so bedingt das-

selbe ebenfalls nicht eine solche Jmmuni-
tät der Kirche von der Staatsgewalt in

Civilsachen. Nach den Aussprüchen

der göttlichen Schriften selbst, sind alle
Glieder des Staats, mithin auch die

Priester, insoweit sie Staatsglicder sind,

im Staatsleben und an dessen Wohltha-
ten und Vortheilen Antheil nehmen, der

Staatsgewalt unterworfen. Im Allgc-
meinen ermähnen die Apostel die Gläubi-

gen: „Seid jedem Menschen um Gottes-
willen untcrthänig, sei er König und al-
so der Vornehmste, oder Statthalter und

abgeordnet von ihm, das Böse zu be-

strafen, das Gute aber zu belohnen."

hPet. 2, 13). „Jedermann muß jeder

höheren Obrigkeit unterthänig sein, denn

keine Obrigkeit ist anderswoher als von

Gott." (Rom. 13, 1). — „Wenn aber

Jedermann der Obrigkeit unterthänig sein

muß — fügt der hl. Bernhard ob'gen
Worten bei — so müßt auch Ihr es

sein, denn wer nimmt Euch von der oll-

gemeinen Verpflichtung aus? Wer ver-

sucht, hierin frei zu gehen, der versucht,

zu hintergehen." Das Nämliche bezeugt

auch der hl. Chrysostomus: „Jedermann
ist der Obrigkeit unterworfen, magst du

Apostel, Evangelist, Prophet, oder wer

immer sein, denn die Frömmigkeit hebt

diese Unterwürfigkeit nicht auf." Die
nämliche Wahrheit sprechen auch die

Päpste und die Kirchenlehrer aus. Pe-

lagius, welcher Anno 556 auf dem päpstli-

chen Stuhle saß, sagte zu Hildebert, Kö-

nig der Gallier: „Daß auch wir den

Königen unterworfen seien, befehlen die

hl. Schriften." Auch hat die Kirche

keinen Anstand genommen, in neueren

Verträgen der Staatsgewalt das Recht

zuzuerkennen: über die Glieder des geistli-

chen Standes zu urtheilen ». s. w. Dieß
hätte aber die Kirche niemals thun kön-

nen, wenn die Immunität der Kirche in
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Civilsachen an und für sich ihren Ur-

sprung im göttlichen Gesetz hätte.

IV. Grundsatz. „Wenn aber auch

„die Immunität des Klerus bezüglich der

„Civilsachen nicht durch das göttliche

„Gesetz selbst vorgeschrieben ist, so ist es

„dennoch dem göttlichen Gesetz angemes-

„sen und selbst dem Wohle des Staats

„förderlich, daß die Staatsgewalt der

„Kirche auch in Civilsachen gewisse Im-
„munitäten ertheile und die Gerechtigkeit

„erfordert, daß die einmal ertheilten nicht

„wieder zurückgenommen werden."

Damit die Kirche, ihrer hohen und

göttlichen Aufgabe entsprechend, das Wohl

der Völker befördern kann, muß sie von

der weltlichen Macht in ihrer segenver-

breitenden Wirksamkeit nicht nur nicht

gehemmt, sondern vielmehr unterstützt und

befördert werden. Dieß soll von Seite

des Staats vorerst dadurch geschehen,

daß er der Kirche die volle Freiheit zur

Ausübung ihrer Religionshandlungen ge-

währt. Dann kann aber der Staat zu

diesem Ziele auch noch dadurch beitragen,

daß er die Kirche und die Diener der

Kirche durch Beweise der Hochachtung

auszeichnet, das Ansehen derselben ver-

mehrt und dadurch ihren Lehren im

Herzen der Völker leichteren Eingang und

bessere Nachachtung verschafft. Als Be-

weise solcher Hochachtung gelten aber in

den Augen der Völker immer die Be-

freiung der Priester von Staatslasten,

von persönlichen Leistungen, die Ge-

Währung eines eigenen Gerichtstandes

u. s. w. Solche Immunitäten der Kirche

in Civilsachen wurden sowohl von den

Regenten als den Völkern als ein Zei-

chen der dem erhabenen priesterlichen Be-

rufe gewährte Huldigung und als ein

Mittel zur Beförderung der religiösen

Wohlfahrt des Menschengeschlechts bc-

trachtet und ertheilt. Die Ertheilung

derselben ist daher dem göttlichen und

natürlichen Gesetz nicht nur nicht zuwi-

der, sondern vielmehr demselben höchst

angemessen. Auch haben die großen Re-

genten schon in den frühesten christlichen

Zeiten die Wahrheit dieses Grundsatzes ein-

gesehen und durch ihre Gesetzgebung be-

kündet. Konstantin der Große vcr-

ordnete Anno 313: „Wer geistlich ist,

„der soll durchaus von allen Lasten frei

„sein, damit er nicht an der Erfüllung
„des göttlichen Dienstes gehindert werde."

Ebenso bestimmte derselbe Anno 335,
„daß die Bischöfe nicht vor die weltli-
„chen Gerichte zu ziehen seien, sondern

„wenn eine Klage gegen einen Bischof ob-

„walte, so sollen die anderen Bischöfe dar-

„über in Kenntniß gesetzt werden, damit

„durch sie die „Klagen Aller auf geziemende

„und schickliche Weise einvernommen wer-

„den." Athalarik, König der Gothen,

erließ im Jahr 532 ähnliche Beschlüsse zu

Gunsten der Geistlichkeit; ebenso Klotar,
König der Gallier im 7. Jahrhundert.

Karl der Große setzte im 9. Jahrhun-
dert fest: „Es soll Keiner einen Bischof,

„Priester oder Kleriker beim weltlichen

„Richter, sondern bei den Bischöfen an-

„klagen." Ja er bedrohte sogar jeden

Geistlichen mit einer Strafe, welcher vor

dem weltlichen Richter austreten würde;
unterwarf die Geistlichen bezüglich der

Civilfälle ausschließlich der Gerichtsbar-
keit der Bischöfe, befahl die sofortige

Vollziehung der bischöflichen Urtheile und

schrieb diese Verordnungen allen seiner

Botmäßigkeit unterworfenen Völkern, den

Römern, Franken, Alemannen, Sachsen,

Thüringern, Forsonen, Galliern, Bur-

guudionen, Langobarden, Beneventanen,

Gothen und Hispaniern, vor. — Im
13. Jahrhundert erließ Friedrich II.
ein Gesetz, „daß keine Gewalt, keine öf-

„fentliche oder Privatperson Kirchen oder

„kirchliche Personen mit Abgaben, Förde-

„rungen, Frohnungen, oder anderen Dienst-

„leistungen zu belästigen, oder kirchliche

„Güter anzulasten wagen soll. Keiner

„soll entgegen den kaiserlichen Beschlüssen

„und kirchlichen Gesetzen eine kirchliche Per-

„son wegen einem Civil- oder Kriminal-

„fall vor einen weltlichen Richt-rstuhl

„ziehen: wer zuwider handelt, der soll

„sein Recht verliere», das Urtheil kraft-

„los sein und der Richter seines Amtes

„verlustig gehen."

Diesen kaiserlichen Erlassen setzte Papst
Honor III. folgende Genehmigungssor-

mel bei: „Wir Honor aber, Bischof und

„Diener der Diener Gottes, zollen die-

„sen, von unserem geliebtesten Sohn, dem

„römischen Kaiser Friedrich, zum Nutzen

„aller Christen erlassenen Gesetze» unse-

„ren Beifall, billigen dieselben und be-

„stätigen sie, damit sie auf immer Kraft
„haben."

Nachdem die kirchlichen Immunitäten
bezüglich des Gerichtsstandes und der

Staatslasten aus diese Weise die feier-

liche kaiserlich-päpstliche Bestätigung er-

halten halten, waren die Konzilien und

Päpste auch darauf bedacht, dieselben zu

wahren und hierin waren sie in ihrem vollen

Recht. Denn die Vorsteher des Staats ha-

den, wie wir gesehen, der Kirche diese Im-
munitäten in Civilsachen ohneVorbehalt er-

theilt, und die Kirche hat dieselben auch

so angenommen. Die Vorsteher des

Staats können daher dieselben nicht ohne

Einwilligung der Kirche nach

bloßem Gutdünken wieder zurück-

ziehen. Eine solche einseitige Verände-

rung wäre eine Verletzung der Gerechtig'

keit. Nach den Prinzipien des allge-

meinen Rechts kann eine gegebene und

angenommene Wohlthat nicht vom Ge-

ber einseitig wieder zurückgenommen

werden, sondern es bedarf hiezu auch der

Einwilligung des Empfängers.
Wenn daher veränderte Staalsverhält-

nisse eine Aenderung bezüglich der kirchli-

chen Immunitäten in Civilsachen noth-

wendig machen, so soll der Staat zuerst

die Kirche hierüber begrüßen und nur

im Einverständniß mit derselben die zeit-

gemäßen Anordnungen treffen, nicht aber

einseitig von sich aus erzwingen. Die

Kirche ist, eingedenk ihres göttlichen

Berufs, stets bereit, den Bedürfnissen

der Staatsgesellschafl, soweit es ihr mög-

lich ist, zu entsprechen und den Wünsche»

derselben entgegenzukommen; sie hat in

unserer Zeit die thatsächlichsten Beweise

hiefür gegeben, und so unerschütterlich sie

einerseits an den Vorschriftendes göttli-
chen Gesetzes gegen jeden Eingriff
der Staatswillkühr festhält, ebenso bereit-

willig bringt sie anderseits Opfer, wen»

diese mit den Vorschriften des Gesetzes

Gottes nicht widerstreiten.")

Verhältniß zwischen Kirche und Staat

von Gf. Th. Scherer HRcgensburg, ManZ,

Z 6S—89); — v. Hallcr, Theorie geistl. Staa-

ten; — Geiger, Walthcr und Phillips kirchen-

rechtliche Handbücher; Zallwein ic.
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Abfassung der nach Rom zn
sendenden Aktenstücke.

(Mitgetheilt.)

k. Auf die Erfahrung hin, daß in

neuerer und neuester Zeit viele der rö-

mischen Curie eingesandten Aktenstücke in
den verschiedensten modernen Sprachen
abgefaßt waren,Zerließ die OonxreAvtio
äe propaAunàu lìàe unter'm 29. Sept.
l868 ein Schreiben an de» gesammten

Episcopat, um venselben zu ermähnen,
dafür Sorge zu tragen, daß diese Akten,

Petitionen, Suppliken u. s. w. in l a-

teinischer oder wenigstens in italieni-
scher Sprache abgefaßt werden. Abge-
sehen von den Schwierigkeiten und den

Verzögerungen, die es m Rom geben

müsse, wenn die Schriftstücke in den ver-

schiedenenHLandessprachen abgefaßt seien,

so sei die Cultivirung der lateinischen

Sprache ohnehin dringend zu empfehlen.

Die Congregation spricht sich hierüber in

folgender isehr schöner Weise aus: „Xvn
erit »nimit ckevertere ex illius siu-

tiniv) linxua neZIeetu Aruvissiwu per
vrbem Leclesiis cketriwentu ebvenire.
dieque e»im tsntum exincke ckiltieilivr
ee».ckit euw Leelesi» lîomsnu atquo
«liis eura eeelesiis vurisruw reZionum

eoiumunieulio, »en solnm euiittitur
Maximum illuck, quo privteritis^tem-
poridus eatlivliei itinersiites xuucke-

baut, emolumeutum, inveniencke seili-
eet, ubique toeorum, (ilriisti tickeles

quasi lrutres eommuui pstrise romanse

lingua loquentes: vorum etiam ex-
lranei ebristiauo populo ssnsim sine

sensu evuckent ae kere impervii omnes

tum saerse tum prokanw seientise kou-

tus, qui, xrweam linxuam prwsertim

izuoritiltibus, non nisi per tatinum
ickioma. patere possuut.^ Diese Worte

enthalte» sicherlich eine schöne und zeit-

gemäße Aufmunterung für jeden Priester,

in der lateinischen Sprache sich im-

mer mehr zu vervollkommnen, zumal

durch die jetzigen Verkehrsmittel Völker

und Sprachen einander näher gerückt

sind, und so diese Kirchensprache auch

zugleich als Conversationssprache
der Gebildeten verschiedener Nationen

dienen kann.

Die orientalischen Bischöfe
und

das allgemeine Koncilium.
(Mitgetheilt.)

Es ist bekannt, vaß der Patriarch der

nicht - unirten griechischen Kirche in

Konftanlinopel das Einladungsschreiben

Pius IX. zum ökumenischen Concilium

abgelehnt, und die ihm gebotene Ge-

legenhcit zur Wiedervereinigung mit der

römisch katholischen Kirche zurückgewiesen

hat. Seine Weigerungsgründe waren

wesentlich folgende: „Es ist unnütz, daß

„ich beim Concilium erscheine, wo Be-

„sprechungen wieder stattfinden sollen, die

„bis dahin stets erfolglos blieben, und

„den Riß zwischen beiden Kirchen nur

„erweitern können, — die morgenländische

„K^rcye wird sich von der Lehre der Apo-

„stein nie entfernen, und sie hat dieselbe

„von den Vätern und dem allgemeinen

„Concilium ererbt. Das Concilium

„von Florenz hat zwar eine Wiederver-

„emigung herbeigeführt; allein diese war

„nur durch politische Gründe aufgedrun-

„gen worden, und die morgenländische

„Kirche protestirte dagegen. Set ihm

„endlich, wie ihm wolle — wir sind im

„Gewissen vollkommen ruhig."
Die in Rom erscheinende „Viviltu

esttolies." widerlegt in sehr bündiger

und schlagender Weise diese Scheingründe

oder leeren Vorwände und bemerkt, daß

solche Ausflüchte nicht beweisen, daß der

griechische Patriarch in den theologische»

Wissenschaften und kirchlichen Traditionen

sonderlich bewandert sei. Ist es mög-

lich, daß ein Oberhirt, dessen Gewissen

sich so leicht beruhigen läßt, eben so

leicht das Gewissen seiner ganzen Heerde

zum Schweigen bringen werde? Schon

viele der ihm untergebenen Griechen ta-

deln laut sei» unedles Benehmen gegen

den römischen Papst, und würdigen, wie

sie es verdiene», die seichten Gründe,
womit er dessen Einladung von sich ge-

wiese».

Der Patriarch von Konstantinopel hat,
allem Anscheine »ach, die unter ihm sie-

henden morgcnländischen Bischöfe nach

seinem Sinne instruirt. Auch sie wiesen

das päpstliche Einladungsschreiben zu-
rück! Der Metropolitan von Chalzedo»

schrieb einfach das Wort „Retour" —
kpistresetv — darauf. Der Bischof
von Warna weigerte sich, es anzunehmen,
und bemerkte: „Da der Patriarch es

nicht angenommen, könne auch er, sei»

Bischof, es nicht annehmen."

Der griechisch-schismatische Bischof von
Saloniki sandte das apostolische Send-
schreiben ebenfalls zurück, wollte aber seine

Weigerung mit fünf Gründen beschöni- s
gen, welche die ^viviltu" mit deren Ab-
fertigung, wie folgt, anführt:

Erster Grund. „Folge ich der Ein- -

„ladung, beim Concil zu erscheinen, so

„wird der Patriarch mir Vorwürfe ma-
„chen und Strafen über mich verhängen."
Antwort. Dieser Grund ist von der

Furcht eingegeben, und die Furcht kann,
nach dem Sprüchwort, nur ein schlechter

Rathgcber sei».

Zweiter Grund. „Ein ökumeni-
«sches Concilium in Rom! Und warum
„nicht in einer andern Stadt? Sind
„nicht acht allgemeine Concilien im Orient
„gehalten worden?"

Antwort. Wir unserseits fragen:
warum denn das allgemeine Concilium
gerade im M-rgenlande gehalten werde,
da sein Hanptgegenstand nicht das Mor-
genland betrifft? Hätte dieser Grund
auch nur etwas für sich, so müßte schluß-

gerecht daraus folgen, daß das künftige
Concil nicht blos einfach im Morgen-
lande, sondern geradezu in Nicea, wo
die erste allgemeine Kirchenversammlung

stattgefunden, abzuhalten sei; und da

müßte man den Sultan unterthänigst
suppliziren, daß er dem Concil eine si-

chere Stätle in seinen Staaten anweisen

möchte. Ja, noch mehr! der Sultan
käme sogar in die Lage, daß er Isnik,
der neue Name von Nicea, einst eine

große Stadt, wieder aufbauen müßte, da

dieser Ort gegenwärtig nur dreihundert,
unter Ruinen zerstreute Hütten, und eine

Bevölkerung von kaum 50V Einwohnern

zählt, die meist Juden sind.

(Schluß folgt.)

Wochen-Chronik.

Bundcsstadt. Hr. Dr. Huber hat
den ersten Theil seines alten Sudelwer-
kes über die katholische Kirche hsraus-
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gegeben und dem liberalen Hrn. Bundes-

rath Knüsel ein Exemplar von der „Kreuz-
spinne im Lateran" zugesandt. Hr. Bun-
dcsrath Knüsel hatte aber den Takt, das

Buch zurückzuschicken, mit der Unterschrift:

„Wird nicht angenommen!" Das ist

eine der besten Rezensionen dieses alten

Sudel Kohls.

Wsthum Aaset.

Solothurn. Dem Vernehmen nach

kommt die Conferenz der Hochwürdigsien

schweizerischen Bischöfe schon gegen Ende

des gegenwärtigen Monats in Solothurn
zusammen, ohne Zweifel weil das bevor-

stehende Concil in Rom zu Vorarbeiten

Anlaß bietet.

Luzern. sBrf.) Die jüngste Rom-
fahrt gibt immer noch viel zu reden:
das zahlreicher als je anwesende Volk

war unzufrieden, daß von Seite der Re-

gierung keine amtliche Mitwirkung mehr

stattfand; die Polizeiangestellten waren
kaum im Stande, die Ordnung überall

zu schirmen und die Abwesenheit des

Militärs machteMch fühlbar. Es wird
vielseitig gewünscht, die kirchlichen
Obern möchten für die Zukunft eine

angemessene Organisation der Romfahrt-
Prozession einleiten und es möchte die so

schöne kirchliche Fahrtübcrden See
wieder und die Begleitung durch eine

Schutzwache Freiwilliger angeordnet wer-
den. Wenn die Geistlichkeit sich au das

Publikum wendet, so wird es weder an

persönlichen, noch an finanziellen Leistungen

fehlen. Stadt und Land wünschen dies.'")

Aargau. Am Kleinod des Kultur-
staates, der aargauischen Kantonsschule,
entdecken nun daselbst seine früheren Ver-
chrer sehr trübe Flecken. Im Staats-
rechnungsbericht pro 1868 und einem be-

züglichen Vortrag von Feer-Herzog wird

behauptet, daß die Disziplin an der

Kantonsschule an tiefgreifenden Aebelstän-

den leide Darnach, meint ein Zeitungs-
schreiber, dürften die Vorwürfe, welche

Augustin Keller der Gury'schen Moral

«-) Das veränderte Verhältniß zwischen

Kirche und Staat macht es in unsrrer

Zeit allerdings der Kirche zur Pflicht, in man-
chen Punkten jetzt die Initiative und die

Direktion zu ergreifen, wo sie ehemals die

Sache den weltlichen Behörden überlassen

konnte.

des Priesterseminars in Solothurn machte,

richtiger an die eigene aargauische Bil-
dungsaustalt adressirt sein.

Thurgau. Beim Großen Rath soll

nächstens auch das neue Feiertags- und

Sonntagspolizeigesetz zur Berathung kom-

men. Nicht aus Religiösilät, sondern

aus Furcht vor den Wirthen und ihrem

mächtigen Anhange dürften jedoch die

Weltverbesserer noch mit der Aufhebung
der p r o te st a ntis chen Feiertage zögern.

Denn es braucht eben mehr Muth, diesen

gegenüber einen unangenehmen Beschluß

zu fassen, als zur Aufhebung eines schwa-

chen Frauenklösterleins zu stimmen, wel-

chem zum Vorwurf gereicht, einiges Ver
mögen zu besitzen.

Jura. Abbe Vogel hat eS nicht ge-

wagt, gegen das bischöfliche Verbot die

Pfarrei von Grellingen zu übernehmen.

Als die Regierung bereits dem Ober-

amimann von Laufen den Befehl gegeben

hatte, den Abbe Vogel zu inslalliren und

Alles hiefür bereit war, gab Hr. Vogel

die Antwort, daß er unter solche» Um-

ständen nicht komme. Wenn die G eistl i-

chen immer und überall pflichtgetreu zu

ihren kirchlichen Obern stehen, so werden

die Maßregelungen der republikanisch-

cäsarischen Staatshcrren wie Seifenblasen

zerplatzen.

>-> Die Kommission für Revision der

Civilgesetzgebung des Kantons Bern hat
mit 17 gegen 5 Stimmen u. A. auch

folgende Beschlüsse gefaßt: 1) Uebertra-

gung der Bürgerregister von den Geist-

lichen auf weltliche Civil standsbeamte;

2) Obligatorische Einführung der Civil-
ehe mit nachheriger fakultativer kirchlicher

Trauung; 3) Wurde beschlossen: Es sei

der rein bürgerliche Charakter der Ehe

bei der Scheidung und bei der
W i ed er v e r h e i r ath u » g festzuhalten.

Es sind dieß Schläge gegen den Katholi-
zismus. Wohlverstanden handelt es sich

nämlich um ein neues Civilrecht für den

ganzen Kanton, also auch für die 50,000
Katholiken im Jura. Ein jurassisches

Mitglied der Kommission, Hr. Boivin,
beantragte, über diese Punkte das katho-

lische Volk anzufragen, erhielt aber vom

Hrn. Präsident die Antwort, man könne

kein katholisches Referendum einführen,

mit ander» Worten: die Katholiken ha-

bcn sich unter allen Umständen zu fügen.
Nun aber widerspricht die projektirte gänz-

liche Ehescheidung und die Wiedervcrhei-

rathuug den innersten religiösen und gesell-

schaftliche» Anschauungen rer Katholiken.

Frankreich hat die obligatorische Civilehe,
aber es kennt keine gänzliche Ehescheidung

und keine Wiederverheirathung der geschie-

denen Theile. So verfährt selbst Rußland

gegen die Polen nicht und Amerika kennt

solche Gesetze auch nicht. Das heißt man

Vcrkenuung des Katholizismus in seinem in-
»ersten Wesen und das in einem Lande, des-

sen Grundgesetz die Rechte der anerkannnten

christlichen Konfessionen als Grundsatz
enthält. Doch ist das Gesetz noch nicht

angenommen und der Jura wird sich

wehren und an die Oeffeutlichkeit und
das Rechtsgefühl appelliren, baß es über

die Grenzen der Schweiz hinaustönt.

Aisthum St. Hallen.
St. Gallen. Sr. Gn. Bischof Greith

hat einen in Inhalt und Form mcister-

haften Hirtenbrief für die Sekundiz-
fei er Pius IX. erlassen. In tiefer
Kenntniß des Gegenstandes und in kur-

zer, reicher Fassung schildert er die hohen

persönlichen Eigenschaften und Vorzüge,
die Thaten und Verdienste des hoch ge-
feierten Papstes und wie er unter Gottes
wunderbarer Leitung zu dieser' hohen Bc-

rufung gelangt. Von der Kirche als

„der Grundsäulc und Feste der Wahr-
heit" in ihrem Wesen und Fortbestand

sagt der geistreiche Verfasser: „Der Grund-
kern ist zum Riesenbaume aufgewachsen,

der seine Aeste und Zweige über den ganzen
Erdkreis ausbreitet, aber auch in seiner

ausgewachsenen Gestalt erkennt Ihr die

ursprüngliche und erste Kirche wieder.

Wie der Granitstein im Urgebirge ist der

Fels u nv errückbar geblieben, auf wel-

chem die Kirche gegründet ist; Ihr findet

stets den Nachfolger Petri an ihrer
Spitze, in ihrer Mitte den Glauben

Petri, der niemals wanket, die übrigen

Hirten mit Petrus vereinigt und die

ganze Heerde, die nur einen Schafstall
bildet unter Einem Hirten

Von den vielen Zustimmungsschreiben

seiner Diözesanen an ihn in letzter Zeit,
sagt Sr. Gn. Bi s ch of G r e ith bei die-

sem Anlaß: „Sie werden für die Gegen-

wart und Zukunft unvergängliche Ge-



131

denkblätter und Zeugen von der katholi-
sche» Glaubenstreue und religiösen Ge-

sinnung sein, die Euch beseelen. Neh-
met für die besondere Theilnahme, die

Ihr darin der Kirche und mir in schwe-

rer Prüfung gewidmet habet, meinen tief-
gefühlte» Dank entgegen. Wohl schwu-

reu sie zusammen, wie alle Kirchcnver-

folgcr von jeher gethan: „Laßt uns den

Hirten schlagen, um die Schafe der Hcerde

Zu zerstreuen," allein die Schläge, die sie

sührten, fielen auf ihr eigenes Haupt zu-
rück und statt sich zu zerstreuen, schloß

die Heerde sich nur noch enger an den

Hirten an. Ihre Schmähungen wuchsen

zu einer Ehrenkrone für mich aus und

die Versuchung, die sie Euch bereitet ha-
den, Hai Euch im heiligen Glauben nur
»och fester begründet."

Aus der östlichen Schweiz
wird uns geschrieben, daß die Radikalen
steh hier mehr und mehr in zwei Frak-
tivnen spalten, von welchen die Einen die

„Schweiz," die Anderen die „St. Galler

Ztg." zam Organ haben; die erster»

feien einfach-radikal, die andern

aber büffel-radikal. Als Sekundant
für Beide, oder als Dritter im Bunde,
erscheint gewöhnlich das alte „Tagblatt
der Stadt St. Gallen," das bei-

nahe in jeder Nummer irgend welchen

Ausfall gegen den Ultramontanismus,
»der wenigstens Unrichtigkeiten und Ent-
stellungen bringe. So berichtete dasselbe

jüngst, per aus dem Zuchthause entsprun-
gene Pfarrer Oechsli von Ein-
fiedeln sei in Zürich wieder einge-

fangen worden. Dieser Oechsli ist

zwar von Einsiedeln gebürtig und er-

hielt die Priesterweihe; er war aber ein

Pfarrer, am wenigsten in Einsie
del ». Merkwürdig ist es übrigens, daß

die verkommensten Subjekte unter den

kathol. Geistlichen seit drei Jahrhundertc»
immer in Zürich Zuflucht gesucht haben!

Mststum Khur.
Urschwciz. (Bis.) Ich lese im sonst

vortrefflichen Kath. Volksschulblatt soll
gende Sähe: Wenn aber der L e h r er eine

so wichtige Person in der Gemeinde ist,
wie Amman», Pfarrer und Doktor, wa-
rum so elenden erbärmlichen Lohn: Für
Staat, Gemeinde und Familie ist abso-
!ut nothwendig, Schulbehörden zu haben,

die den pflichtgetreue» Lehrer auf jede

Weise hoch in Ehren halten, so hoch als

den Pfarrer und Doktor und den Am-

mann und irgenv ein Llcht in einem Präsi-
dialsessel.

Wir besorgen, daß solche Grundsätze

leicht übel verstanden werde» und daß sie

hie und da Lehrer mit Stolz und Eigen-
dünkel erfüllen mögen, die dann ihre

Stellung nicht verstehe», wohl aber über-

schätzen und eben deßwegen deren Pflich-
ten schlecht erfüllen. Das Amt des Leh

rers verdient jedenfalls hohe Achtung,
aber in der Gemeinde und in der Pfar-
rei ist derselbe der geistlichen und weltli-
chen Behörde nicht gleichgestellt, wohl aber

untergeordnet, gleichwie ein Hauslehrer
nicht über Vater und Mutter, sonder»

diese über ihm stehen. Jedem das Seine!

Schwyz. Jngenbohl. Aus den

Pressen der hiesigen Waisenanstalt ist

wieder ein vortreffliches Buch hervorge-

gangen, auf das wir bei Anlaß des

kommenden Mai's aufmerksam machen.

Dasselbe führt den Titel: „Maria,
die M a i en k önigiu" und ist von

Alo ysi u s B l ät tl er, Mitglied der

Schweizer Kapuzinerprovinz, versaßt.

Im ersten Theil wird in 31 Betrachtun-

gen und Anwendungen, welche auf jeden

Tag des Monats berechnet sind, das Le

ben Marias »ach Hirschers vortresfli-
cher Anleitung dargestellt und dann im

2. Theil werden häusliche und kirchliche

Andachtsübungen und Marienlieder bei-

gefügt. Wir zweifeln nicht daran, daß

dieses Mai Küchlein, überall, wo es

bekannt wird, in allen Maiandachten als

Handbüchlein wird gebraucht werden. Ein-
theilung und Inhalt machen dasselbe vor-
zugsweise zum praktischen Gebrauche ge-

eignet. Auch haben die bischöflichen Or-
dinariate dasselbe genehmigt und das

Comite des „katholischen Büchervereins"

hat dasselbe als einen Theil der VIII. Ver-

einsgabe ausgewählt.

Bei diesem Anlasse können wir nicht

umhin auch der ausgezeichneten Predigt
erwähnen, welche der Jesuit G.

M. Pächtler bei der Einweihung der

Kirche zu Gams hielt; dieselbe ist

ebenfalls in der Waisenanstalt vonJngen-
bohl im Druck erschienen und deren Er-

trag ist zum Besten des Gamser-Kirchen-

bans bestimmt. Die Predigt schilder

die Kirch-Weihe als ein Freudenfest sür

die Vergangenheit und als ein Erneue-

rungsfeft für die Zukunft in meisterhaf-

ter Darstellung.*)
Nidwaldcn. Das ,Ntdwald. Volks-

blatt' verzeichnet bereits mehrere hundert

Franken, die ihm in wenige» Tagen in

Folge der Anregung für Katharinathal
gezeichnet wurden, ohne daß ein spezieller

Aufruf dafür erlasse» worden ist. Unter
den Gebern findet sich „ein hochgestellter

Geistlicher einer schweizerischen Bischofs-

stadt" mit 300 Fr. „sür den vortresfli-
chen Gedanken eines Asyls für die Klo-
slersrauen von Katharinathal an der Ge-

burtsstätte des seligen Bruder Klaus —
Flüeli, Melchthal oder Ranft." Ferner
ein „Nibwaldner Geistlicher," der lOV

Fr. „als Antwort auf die Sachsler-
Korrespondenz im ,Luz. Tagblatll Nr. 88"
zeichnet. **)

Wststum Genf.
Um Anstünde, bezüglich der Bcgräb-

nißordnung zu Carouge zu beseitigen,

hat Msgr. Bischof Mermillod vom

Papste die Erlaubniß verlangt und er-

halten, daß die in Carouge hergebrachte
Sitte auch ferners geduldet werden dürfe,
laut welcher die Anverwanten im Lei-

chenzug unmittelbar nach dem Sarg und
vor dem sunktionirende» Priester ihren
Platz nehmen. Möge die weltliche
BeHürde dieses Entgegenkommen der Kirche
ebenfalls mit großer Verträglichkeit und

Toleranz erwidern!
»

» -P

Berichte aus der protest. Schweiz. —
In Biel hielt der protestantische Refor-

mcr, Pfarrer Lan g Hans, wie be-

kannt, auch Vorlesungen über das söge-

nannte „freie Christenthum." Auch
den Gymnasialschülern war es vergönnt,
diese neuen Apostel anzuhören. Wohin
aber das „freie Christenthum" führt, die-

ses haben einige Gymnasialschüler Tags

*) Die „Maienkönigin' kostet ungebun-
den 65 Ct., geb. je nach Ausstattung, 95 Ci. bis
Fr. 1. 19. — Die Predigt kostet franko für
die ganze Schweiz M Cts. per Exempt.

**) Wie wir vernehmen, ist das Loos der
Klosterfrauen von St. Katharinathal noch nicht
geregelt. Der neue Große Rath wird entschei-

den, wie dieselben pensiontrt werden sollen,—
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darauf wie mau uns versichert, gezeigt,

indem sie Bibel und Religionsbücher zu-

sammen in den Ofen warfen und ver-

brannten. Begreiflich waren die lieben

Eltern über diese Wirkung des „freien
Christenthums" sehr betroffen.

II. Allerlei. Es ist dem Allerlei-

Schreiber sehr leid, daß er durch seine

jüngfthinige Orgel-Dudelei die Oh-
re» des Herrn ,Bund' geärgert hat;
aber glaubt denn der ,Bund,' die Katho-
tischen lassen ihre Ohren daheim, wenn

sie in die Kirche gehen? Gerade um

die Nnandacht, die ein solch' unglück-

licher Orgelschlägel veranlaßt und unter-

haltet, so viel möglich abzukürzen und

die Zeit des Aergernisses abzuschneiden,

las jener seine Messe so schnell er nur
konnte. Verstanden. Hiermit Punktum.

Es gibt verschiedene Arten, in

den Kirchen bei größeren Konkursen die

hl. Kommunion zu geben und zu neh-

men. Am besten, wenn die Kommunion-
bank nicht quer steht, sondern der Länge

nach und die Leute um den Altar her-

umgehen. Beim Chvr-Gilter ist es wohl
auch schön, wenn die Leute nicht alle

miteinander hingehen und so die spätern

den vordern nicht das Weggehen un-

möglich machen, sondern wo sie geordnet,
einer nach dem andern, durch den gro-
ßen Gang hm- und dem klemen Gang
nach zurückkehren. Am besten wäre frei-
lich, wenn man dem großen Andrang
ausweichen könnte und das wäre in der

Regel möglich, wenn nämlich nach jeder

Messe regelmäßig zugeführt und natürlich
die Priester nicht miteinander, sondern

nacheinander zelebriren würden. Schon
die Messe an sich fordert, daß dabei

kommunizirt werde und doch wird das

nicht immer beobachtet, sondern oft muß

das Volk lange warten bis es dem Pfar-
rer gefällt, zuzuführen.

-, Der Schematismus von
Chur ist eine sehr verdienstvolle Arbeit,
aber man sieht, wie viel noch unbekannt

ist in der Geschichte der schweizerischen

Kirche. Von den 154 Kirchen des Bis-
thums Chur ist die Zeit ihrer Entste-

hung bei 46 unbekannt und zwar gerade

bei den ältesten und größten. Wenn ihr

Tauf- und Geburtsdatum nicht mehr

hergestellt werden kann, so hätte ich doch

wenigstens, z. B. bei Gersau gesagt:

Bestund schon unter Muri, 1027, (laut
Gesch.-Frd., 19. Bd. S. 3.) Solche

ältesten Bestandes-Notizen würden immer-

hin interessant sein.

Kirchenstaat. Rom. Ein Brief von
Or. Alzog aus Rom lautet u. A.:

Allmälig gewöhne ich mich an das hiesige

Leben, nachdem ich zweimal in Folge des

Klima's das Bett hüten mußte; im Ueb-

rigen bin ich bis zur Ermüdung ange-

strengt. Schon am dritten Tage nach

meiner Ankunft wohnte ich einer Sitzung

bei, erhielt auch sofort eine Arbeit, an

der ich unausgesetzt schaffe. Die wöchent-

lichen Sitzungen am Donnerstag verlangen

auch viel Vorbereitung und. sind meistens

sehr anstrengend. Ueber jede der aufge-

stellten Thesen haben alle Consultoren der

Reihe nach ihr Votum abzugeben. Ueber

den Inhalt habe ich Ihnen gegenüber

stumm zu sein. Sehr angenehm ist das

Zusammenwohnen aller deutschen Consul-

toren in der Anima. Nie hatte ich mir
so viel herzliche Theilnahme und so große

Eir.müthigkeit in allen wichtigeren Fra-

gen gedacht, als sie wirklich hier unter

uns Allen herrscht.

Oesterreich. Bezüglich des schon län-

gere Zeit in Wien sein Glück suchenden

Apostels des Deutsch-Katholizismus wird

aus Wien geschrieben: „Hr. ..Johannes

Ronge hat hier wieder einmal von sich

sprechen gemacht, jedoch nicht zu seinem

Vortheil: er ist nämlich wegen Verläum-

dung zu 50 fl. Geldstrafe, oder im Nicht-

einbringungöfalle zu 10 Tagen Arrest ver-

urtheilt worden. Im Laufe der Gerichts-

Verhandlung stellte sich heraus, daß die

„Neue Religiöse Reform" in ganz Wien

fünf sage f ü n f A b neh mer hat. In ganz

Oesterreich, nach Rouge's eigener Aus-

sage, hat sie deren noch 40 weitere, zu-

sammen 45. Man ersieht hieraus, wie

wenig Anklang dieses Treiben selbst in
sonst antikirchlichen Kreisen findet; kom-

promittirende Prozesse, wie der zwischen

Ronge und Schmella, und öffentliche Katz-

balgereien, wie die zwischen den „Freichristli-

chen" und den „Freireligiösen" in Gratz,

führen die Sache ihrem verdienten Schluße zu.
* Deutschland. (Bf. aus Frank-

furt). Bis Samstag den 3. April sind

sämmtliche Unterschriften des katholischen

Deutschland zur Glückwünschadresse an

Pius IX. von hier aus nach Rom abge-

gangen. Jeden Tag wurden aus ver-

schiedenen Bisthümern noch neue Bogen

eingesandt oder Nachzügler angemeldet, so

daß die bereits angegebenen Zahlen sich

vielfach änderten. Nachdem Professor

Steinle mit der Prachtadresse und den

Unterschriften von 7 Bisthümern über

Marseille nach Rom am Ostermontage

abgereist war, folgte an: 31. März der

Präsident des Centralkomite's der kath.

Vereine Deutschlands, Carl Fürst v. Lö-

weustei», um an der Spitze aller Députa-
tionen aus Deutschland Adresse wie Lie-

besgaben am Tage der Audienz, (die

wahrscheinlich schon vor dem 11. April
stattfinden wird), zu überreichen, und am

3. April ging von hier der Sekretär des

Central-Comite's, vr. Hülskamp aus

Münster ab, mit den Unterschriften von

17 Diözesen, die, in eine mächtige Kiste

verpackt und durch österreichische, italic-

nische und päpstliche Passierschiene gefeit

über den Brenner nach Rom befördert

wurden und wohl noch rechtzeitig einge-

troffen sein werden. Bis zum 2. April
haben wir hier eine Million, zwei-

malhundcrt und dreißigtausend
Unterschriften deutscher Männer und Jüng-
linge gezählt. Die Erzbisthümer und

Bisthümer folgen also: Köln 128,618,

Paderborn 117,000, Münster 112,000,
Breslau an 100,000, Freiburg 89,790,
Trier 84,106, Augsburg 77,600, Rot-

tenburg 60,591, Regensburg 60,134,

Würzburg 58,040, München 38,500,

Luxemburg 37,690, Ermland 36,289, Pas-

sau 52,006, Osnabrück 31,586, Lemberg

30,267, Limburg mit Frankfurt 30,250,

Mainz 28,300, Speier, 24,056, Eich-

städt 18,000, Fulda 17,376, Hildesheim

12,841, Kulm 5,100, apostolisches Vi-

kariat Dresden 2956. — Auch diese

Zahlen dürften sich bis zum 11. April

noch mehrfach ändern. —
Die große Pergamcntrolle, auf die

alle Liebesgaben des katholischen Deutsch-

lands sollen verzeichnet werden, bringt 4

Hie zu eine Beilage.
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Serien; in der der ersten Serie finden

wir die Snmmen angegeben, welche in
den einzelnen Bisthümern durch die allge-
meine Sammlung zusammengekommen

sind, also z. B, Mlinster 80,666 Fr,
Paderborn (>5,626 Fr., (Breslau bis

1. April bereits 35,666 Thlr.) n. s. w.

Die Summe aus den 24 Bisthii-
mern u. s. w.

Die zweite Serie führtauf alleGe-
schenke, sowie Gelder, Kunstwerke u. s. w.,
die von den Vereinen, Korporationen, Pri-
vaten :c. gegeben wurden und in Rom
dem hl. Bater überreicht werden. Dahin
gehörten z. B. das Conrad'sche Dombild,
die Prachtcasula aus Aachen, die Para-
mente der Klosterfrauen ans dem Bis
thum Mainz, die Adresse des Gesellen-

Vereins (66,666 Unterschri'ten), die Gabe

des Casino's in München (66,666 st.)

In der dritten Serie finden wir
aufgezeichnet alle zur Erinnerung an die

Sckundiz Pius IX. in Deutschland
gemachten Stiftungen, Schenkun-
gen lc., also die Piuskapelle in Berlin,

zu der aus Breslau Allein bereits 4666 Fr.
eingegangen sind, die Kirche in Greifs-

Walde, welche die Studenten bauen wollen,
die Kirche in Niederad, welche die katho-

llsche Gemeinde zu Frankfurt bauen hel-

feu will, die PinSstiftungen in Hildes-

heim, Osnabrück, Oldenburg, im Bis-
thu»; Limburg (16,666 Fr. u. s. w.)
Die PiuSglocke in Potsdam, die Herz-

Jesu-Kirche in Randers, wozu Stadt und

Kreis Montjoie den ersten Baustein sandte,

die Missionsstelle Klauöthal (D. Hildes-

heim), zu deren Fundation Stadt und

Kreis Neust 8666 Thlr. geopfert, die

Mission Wollmirstadt b. Magdeburg, die

für die nächsten 16 Jahre der Klerus

von Hohcnzcllern unterhalten wird, die

Mission Zapperndorf, zu deren Dotation

Zu Ehren des hl. Vaters Jemand aus

dem Erzstifte Köln 6666 Thlr. gegeben

hat u. s. w. — (Man hofft, daß der

Piusfond zur Gründung von Missions-
stellen auf 36,666 Thlr. anwachsen wird).

In der vierten Serie endlich sollen

die Resultate der durch die kath. Blätter

Deutschlands veranstalteten Sammlungen

verzeichnet werden. Nicht jede Serie kann

bis zum Tage der Audienz vollständig

ausgefüllt werden, aber wir konnten dem

scheidenden Künstler schon eine stattliche

Zahl authentischer Notizen mitgeben und

die in Rom sich treffenden Deputationen
werden leicht das Fehlende ergänzen, so

daß der hl. Vater gewiß ein recht erfreust-

ches Bild von der Liebe seiner Kinder in

Deutschland gewinnen wird.

Es ist nicht möglich, in einer Corre-

spondenz alle zu Gebote stehenden Noti-

zen zu verwerthen und es sei hiemit noch-

malS auf daS bald nach dem 11. April
erscheinende Gedenkbüchlein: „Die Sekun-

diz PiuS IX." verwiesen, wo Alles, was

das katholische Deutschland gethan, mit
Liebe und Treue zusammengetragen wer-

den wird. Wir sind fest überzeugt, daß

wir Deutsche bei dem großen Jubeltage

in Rom durch die Mannigfaltigkeit unse-

rer Liebesgaben, Prachtadressen, Kunst-

werke, Weihuugen, Stiftungen und De-

putationen alle andern Nationen über-

treffen werden.

—> Preußen. Sämmtliche katho-

lische Bischöfe der preußischen Monarchie

haben gemeinsame Vorstellungen gegen die

konfessionslose Schule bei dem Könige ein-

gereicht, und sind diese beifällig aufgenom-

men worden.

England. Von den im Oberhause

sitzenden englischen Prälaten wird jetzt

mit großer Bestimmtheit versichert, daß

sie (die Bischöfe von Lichfield, Glocester

und Peterborough ausgenommen) entschlos-

sen seien, sich der Abstimmung über die

frische Kirchenfrage zu enthalten. Damit
würde die Staatskirche ihre Niederlage

von vorneherein zugestehen.

Jerusalem. Aus einem Briefe
des I'. Maria v. Ratisbonne. Das
Kloster der Töchter von Sion und die

Kirche der Söhne von „kloeo Homo"
sind vollendet. Obwohl die Kirche noch

jeglichen Schmuckes baar ist, erregt sie

dennoch die Verwunderung der Pilger und
die tiefsten Gefühle der Frömmigkeit. Der
letzte Theil unseres Werkes, der würdige
Schluß desselben ist noch zu vollenden.

Ich meine das Waisenhans. Die Arbeit
ist schon im Gange.

Personal-Chronik.
Ernennungen. sSchwyz.j Hochw. Herr

Diethelm von Galgenen, d. Z. Pfarrvikar

in Zürich, ist zum Pfarrer nach Obcrurncn

gewählt und hat derselbe die Admission der

Kurie erhalten.

fUn ter w a l d cn.f Aus Bürcn wird uns
die Mittheilung, dass die Gemeinde den Hochw.

Priester Flühler, zur Zeit im bischöflichen

Seminare in Chur, zum Kaplan erwählt hat

fAargau.s Am letzten Sonntag war
in Zeiningen Pfarrwahl. Von 179Zanwc-
senden Bürgern erhielt der Hochw Hr. Leim-
g rub er him Seminar Wettingen) im ersten

Wahlgang 176 Stimmen. Diese einmüihigc
Wahl wurde mit einem viertelstündigen Ge»

lâuîc begrüßt.

Anerkennung. jLuzern.) Die Gemeinde

Hildisriedcn ha» ihrem verdienten und

allgemein geliebten Hochw. Herrn Pfarrer und

Dekan Jakob Meier, gebürtig von Sulz,
nun schon sei» 22 Jahren Pfarrer in Hildis-
riedcn, als Zeichen der Anerkennung seiner

Verdienste mit Einmuth das Ortsbürgcrrecht
geschenkt. Das ist ein Akt, der den Beschenk-

te» und den Scbenker gleichmäßig ehrt!
R I. k. sS o l o t h ur n.) Am 1. April

starb der Hochw. Hr. Doinkaplan Franz
Josef W o hlgcm uth.

Herr Wohlgcmulh, aus Seewcn gebürtig,
erblickte das Licht der Welt den 2. Oktober
1862, wurde dann in Laufenburg, wo er auch

seine ersten Studien machte, erzogen. Zur
Fortsetzung seiner Studien begab er sich nach

Solothurn, wo er die Klassen des Lyceums
besuchte und nach vollendeten theologischen
Studien zu Freiburg in's Seminar trat. Den
26. August feierte er in Laufenburg seine erste

HI. Messe, wurde dann Vikar in Wölfliswyl,
im Kanton Aargau, und 1829 Kaplan und

Organist am ,St. Ursrnstift in Solothurn,
welcher Beamtung er so lange es seine Körper-
kräfte erlaubten, mit größter Gewissenhaftig-
keik und Pflichttreue vorstand.

Hr. Wohlgcmuth war auf dem Gebiete der

Musik uni des Gesangs eine schöpferische Kraft;
er drang durch sein Studium tief in den

Geist der ersten musikalischen Größen und

Componistcn ein und suchte deren Werke, be-

sonders wenn. sie auf religiöse Handlungen
Bezug halten, zur Aufführung zu bringen»

Durch den Cäcilienoerein, welchen er im Jahr
1331 gründete und dem er mit unermüdeter

Thätigkeit bis fast an sein Lebensende vor-
stand, unterstützte und hob er das Orchester

der hiesigen Kathedrale bei den Produktionen
an den hohen Festtagen.

I» Anerkennung seiner Verdienste für seine

musikalischen Leistungen schenkte ihm dann auch
die Stadtgemeinde von Solothurn das Bür-
gerrccht.

Aom Bnchertisch.

Makrina Minezyslamska. Bei An-
laß des TodcS dieser durch die Russen
verfolgten A b t is s in v o n M in s k, ma-
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ehe» wir auf das Schriftchen aufmerk-

sam, welches seiner Zeit bei Herder in

Freiburg unter obigem Titel erschienen

ist, und welches diese Episode aus der

Geschichte der modernen Kirchenverfolgung
in Rußland trefflich schildert. (67 S.
in 8».)

Das Kreuz. Unter dieser Aufschrift

hat Isabella Braun den Krcuzgang
Christi in einen Cyclus von Gedichten

besungen, welche -den Talenten und den

Grundsätzen dieser gefeierten Schriftstellerin
alle Ehre machen. Auch die Ausstattung
verdient Lob. (Schaffhauseu, Hurter,
1869, S. 52).

Wir schließen den gegenwärtigen Be-

richt mit der Anzeige, daß von Hu-
guets St. Jascf-Büchlcin bereits die

dritte (deutsche) Ausgabe erschienen ist,

der beste Beweis, daß H Hu guet auch

in dieser Schrift sich als vortrefflicher aszeti-

scher Lehrer für innerliche Seelen bewährt

hat und daß diese für den Monat März
und alle Mittwoche des ganzen Jahres
bestimmten St. Josefs-Bctrachtungen eine

reichliche und gute Nahrung für das rcli-
giöse Leben bieten. (Schaffhausen, Hurter,
1869, Seite 320).

JnlandischeMission.
I. Gewöhnliche V er c > n s l> e i t r ä g e.

Durch Hochw. Pfr. Erni aus der kleinen

Pfarrei Gündelhard Fr. 13. —
Durch Hochw. Leutpriester Sid-

ler aus der Pfarrei Münster „ 166. —
Durch Hochw. Pfr. Pfluger aus

der Pfarrei Biberist „ 13. —

Als „Sekundiz.Gesch. Pins IX.°
von K. B. in E. „5. —
Ucbcrtrag laut Nr. 14: „ 3360. 33

Fr.85S1.93

Zur Sekundiz des hl. Vaters.
"Von der Hochw. Geistlichkeit deS Kapitels

Willisau Fr. 353. 50
Von Hochw. K. Tsch. in Soloth.
Bon Jgf. F. durch Hw. Capl. L.
Von zwei Ordensschwestern
Boni Hochw. SNftskapitel Schö-

nenwcrd
Vor. der Pfarrei Biberist

1». —

-
40. —
12. —

^) Im Verzetchniß der letzten Nr. ist zu ver-
bessern: Von Hochw. Dek. M. in H. (Luz.),
nicht (Zug) eine röm. Obligation — Fr. 100.
— Ebenso beim Peterspfennig soll es heißen:
Von der Pfarrei Sarmenstorf Fr. 106.

àchemnàeim.
Kirchenfeustcr Rouleaux à tu Glas-

Malerei, mit oder ohne religiösen Bildern,
gut und dauerhaft, zu mäßigen Preisen,
hl. Bilder, Altargemälde, Kreuzweg u. s. w.

liefert in bekannter Güte die Kuustaustalt von
K. -Lange.

240 München, Vayerstr. 7. -i.

In Kurzem erscheint und wird durch die Unterzeichnete versendet:

Die Sekundiz Mus IX.
Ein Gedcnkbiichlein für das katholische Volk.

Von

A. Medermayer.
Preis 25 Ct.

In diesem Gcdcnkbüchlein findet der Leser eine Schilderung der Feierlichkeiten des
11. April in Rom, ein genaues Verzeichnis! aller im katholischen Deutschland zur Er-
inncrung an diesen Jubcltag gemachten Stiftungen, Schenkungen u. s. w., es bringt
auch Berichte vom Auslande u. s. w. Wir ersuchen alle Pfarrvorstände und Präsiden-
ten von katholischen Vereinen in Deutschland, das Büchlein parthicnweise direkt bei der
unterzeichneten Expedition zu bestellen und de» Betrag durch Postanweisung einzu-
senden.

Deutsches Haus zu Frankfurt a. M. im April 1869.
(Sachsenhausen.)

Die Expedition der „Katholischen Bewegung."

Uutrrhaltnugs-Schristen.
Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen und durch alle Buchhaudlun-

gen des In- und Auslandes zu beziehen:
Bolandrn, Conrad p., Die Schwarzen und die Rothen. 8°. geh. Fr. 5.

Craven, Aug, geb. Im b'erronu^s. Erzählung einer Schwester. Familien-
eriuncrungen. Deutsch von A. Cornelius. Autorisirte Ucbersehung. Zwei
Bände. 81 geh. Fr. 8. 60.

Erlburg, L. v.. Aus Herz und Welt. Novellen für den Familieutisch. 81 geh.

Fr. 3. 90.
Hahn-Hahn, Ida Gräfin, Die Erbin von Cronensteiu. Zwei Bände

8». geh. Fr. 9. 70.
Vclthcim, H. von, Die Kahlen. Erzählung aus der Zeit der irische» Jnsur-

rection von 1798. 81 geh. Fr. 4. 30.

Mainz, 1869.
Franz Kirchheim.

26

Im Verlage von Franz Kirchhcim in Main; sind erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen;

Charakteristische Züge aus dem Leben Pius IX.
Von Abbê v. Dmnax. AuS dem Französischen. Dritte Auflage. 8" geh.

Fr. 1. 30.
Dumax charakteristische Züge sind sowohl von der katholischen Presse höchst anerkennend

gewürdigt, als auch von dem lesenden Publikum recht freundlich aufgenommen worden. Sie
belcucbten, ohne allzu weitläufig zu seyn, den herrlichen Privatcharaktcr des heiligen Vaters,
indem Sie Begebenheiten aus seinem Leben herausgreifen und dem Leser vorführen. Auch als
König des Kirchenstaates und als Oberhaupt der katholischen Kirche zeigt ihn uns das Büchlein
in Schilderung der wirbligsten Handlungen seiner geistlichen und weltlichen RegierungsgewaU.

Rosen und Dornen ans dem Leben Papst Pius IX.
Von Philipp Laicus. 81 geh. Fr. 1. 60.

Eine Ergänzung Dumax, der die Begebenheiten bis zum Jahre 1858 schildert, liefert
Laicus in seinen „Rosen und Dornen," welche in ähnlicher Weise wie Dumax die spätern Bc-
gebenhcitcn bis zum Anfang des Jahres 1863 besprechen. Namentlich schildert Laiens in an-
schaulichster Weise, wie Pius IX. als gemeinsamer Vater die ganze Christenheit mit liebender
Sorge umfaßt, während er anderseits im Patrimonium Petri, von Gefahren aller Art um-
ringt, das Wort des göttlichen Stifters unserer heiligen Religion, wahr macht: .Die Pforten
der Hölle werden sie nicht überwältigen I" 26

Die Leo Woerlsche Auch-, Kunst- und Derlagshandlunü
in

Zürich, Zug, Waldshnt, Stuttgart, Wiirzburg
empfiehlt ihr großes Lager katholischer Literatur und religiöser Kunst der Hoch-
würdigen Geistlichkeit bestens. Alles nicht Vorräthige wird schnellste»» besorgt. Regel'
mäßige Einsichtssendungen werden auf Wunsch gerne franco gemacht. 4

Dnick und Expedition von R. 8chmendimnnn in 8o(olhnrn.


	

